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Wenn traditionelle und gentechnologisch 

unterstützte Formen landwirtschaftlicher 

Produktion nebeneinander existieren 

können, spricht man von Koexistenz. Ob 

Bauern und Konsumenten diese akzeptie-

ren würden, ist die eine Frage, die andere, 

ob für deren Regulierung die Schweizer 

Verfassung und das Gentechnologie-

Gesetz eine ausreichende Grundlage 

bilden. Deshalb will das juristische For-

schungsprojekt von Rainer J. Schweizer, 

Universität St. Gallen, Christoph Errass, 

Rechtsanwalt in Bern, und Stefan Kohler, 

Rechtsanwalt in Zürich, die rechtlichen, 

politischen und ökonomischen Aspekte 

der neuen Schweizer Gesetzgebung zu 

gentechnisch veränderten Organismen 

klären.

	 Offen sind zum Beispiel Fragen 

bezüglich der Verunreinigung traditi-

oneller Landwirtschaftsprodukte oder 

der Kennzeichnung von Lebensmitteln. 

Berücksichtigt werden bei dieser Arbeit 

auch die internationale Rechtsordnung 

und vergleichbare Erfahrungen im euro-

päischen Ausland. Ziel ist, Empfehlungen 

für die Umsetzung rechtlicher Bestim-

mungen zur Koexistenz in der Schweiz 

zu formulieren.

Rechtssicherheit für jedes Bedürfnis

Gemäss Artikel 7 des schweizerischen 

Gentechnikgesetzes muss mit gentech-

nisch veränderten Organismen so umge-

gangen werden, dass die Produktion von 

Erzeugnissen ohne GVO nicht beeinträch-

tigt wird. Ausserdem muss die Wahlfreiheit 

der Konsumentinnen und Konsumenten 

zwischen Erzeugnissen mit und solchen 

ohne GVO gewährleistet bleiben.

	 «Wir gehen bei unseren Untersu-

chungen davon aus», so Professor Rainer 

J. Schweizer, «dass beide Produktionsfor-

men grundsätzlich rechtlich und faktisch 

möglich sein müssen.» Aber es müsse 

beispielsweise verhindert werden, dass 

Genügen die Schweizer Gesetze zur Sicherung der Koexistenz? 
Damit traditionelle und transgene Nutzpflanzen nebeneinander existieren 

können, ist ein klarer rechtlicher Rahmen nötig. Im NFP 59 will ein Projekt 

Lösungen für die gesetzlichen Rahmenbedingungen der Koexistenz erarbeiten – 

und damit Rechtssicherheit schaffen.
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Somit liege es also auch in der Verant-

wortung der Landwirte, ihre Kulturen 

durch gute Pflege vor unerwünschten 

Bestäubungen zu schützen.

Analyse-Software für Landwirte

In einem zweiten Versuchstyp wird dem 

Saatgut verschiedener Landwirte, das 

in der Regel von einer gelben Sorte ist, 

ein Prozent blaue Körner beigemischt. 

Die Landwirte bewirtschaften dann ihre 

Felder wie gewohnt. Nach der Ernte 

bestimmen die Forscher die Endverunrei-

nigung im Erntegut, indem sie blaue und 

gelbe Körner zählen. Bei diesem Versuch 

spielt die Position der Pflanzen auf dem 

Feld keine Rolle, da allein der Gesamt-

effekt der Verunreinigung interessiert. 

Anhand dieser Versuche beschreiben 

die Forschenden, wie sich Saatgutverun-

reinigungen verbreiten, und überprüfen 

auch, wie genau ihre zuvor entwickelten 

Computermodelle funktionieren. Ziel ist, 

dereinst eine Software an die Landwirte 

abzugeben, wo diese die Merkmale der 

angebauten Sorte eingeben und das 

Risiko der Ernteverunreinigung selbst 

berechnen können. Ebenso kann die-

ses Rechenmodell zur Berechnung von 

transgenen Produktverunreinigungen 

und zur Festlegung von Grenzwerten 

eingesetzt werden. ◆
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> Fortsetzung Seite 5

Selbst wenn der Anbau von GVP und konventionellen 

Kulturpflanzen aus biologischer und agronomischer 

Sicht möglich wäre, ist noch nicht klar, ob auch die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen ausreichen, um 

die Koexistenz zu regeln.
...............................................................................
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Produzenten, die auf den Einsatz von 

GVO verzichten, nicht wegen unerlaubter 

Freisetzung von GVO rechtlich belangt 

werden, wenn sich GV-Nutzpflanzen 

auf ihrem Land auswildern. Auch müsse 

gewährleistet sein, dass sie ihre Produkte 

weiterhin absetzen können. Umgekehrt 

sollen aber auch Produzenten eine zuge-

lassene und bewilligte GV-Kultur neben 

einem Bioproduzenten anbauen können, 

ohne Gefahr zu laufen, rechtlich belangt 

oder in ihrer Tätigkeit bedroht zu werden.

«Die bisherigen rechtlichen Vorgaben für 

die Koexistenz unterschiedlicher Produk-

tionsarten sind nicht nur in der Schweiz, 

sondern auch in der EU ungenügend», 

betont Rainer J. Schweizer. Gemäss seiner

Einschätzung sei ein ganzes Bündel 

gesetzlicher Massnahmen nötig, um im 

Rahmen des Bundesverfassungsrechts 

und des Völkerrechts (WTO-Recht und 

Cartagena-Protokoll) Rechtssicherheit 

für alle unterschiedlichen Bedürfnisse zu 

erreichen. Diese Massnahmen reichen 

von einer Regulation der landwirtschaft-

lichen Produktion bis hin zur Anpassung 

des Haftungsrechts.

Juristischer und interdisziplinärer 
Lösungsansatz

Das Projekt verfolgt zwei Forschungs-

ansätze: einen traditionell juristischen 

und einen interdisziplinären. In einer 

ersten Phase wurden die Kennzeichen 

der Koexistenz und mögliche Konflikt-

punkte analysiert. Danach erfolgte eine 

detaillierte Untersuchung des bestehen-

den Bundesrechts. «Wir betrieben einen 

umfangreichen Rechtsvergleich von 

Kanada über China bis hin zu allen

Projektleiter: Prof. Dr. Rainer J. Schweizer
Rechtswissenschaftliche Abteilung, 
Universität St. Gallen, 
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wichtigen europäischen Ländern», erläu-

tert Christoph Errass die bisher durchge-

führten Arbeitsschritte. «Derzeit prüfen 

wir rechtliche Lösungsvarianten auf ihre 

Verfassungsmässigkeit und Völkerrechts-

verträglichkeit.»

	 Im interdisziplinären Teil des Projekts 

arbeiten die Juristen mit Biologen zusam-

men. «Wir erschliessen uns möglichst 

umfassend die bestehenden wissenschaft-

lichen Kenntnisse über Auskreuzungen, 

wilden Aufwuchs oder sonstige biologi-

sche oder wirtschaftliche Vermischungs-

risiken», so Co-Projektleiter Stephan 

Kohler. «Solche Kenntnisse braucht es 

für die Analyse der Sachverhalte und die 

Entwicklung von Lösungsmodellen. Diese 

wiederum müssen wir an Hand von land-

wirtschaftlich und biologisch sinnvollen 

Anbaumodellen überprüfen, welche die 

schweizerischen Verhältnisse beachten, 

beispielsweise beim Getreideanbau in 

Gebirgstälern oder dem Obstanbau im 

Wallis und im Thurgau.»

Internationaler Rechtsvergleich verblüfft

«Die Arbeiten verlaufen wie geplant», 

meint Professor Schweizer. «Allerdings 

überraschen die Resultate des Rechtsver-

gleichs. Wir sind in einzelnen Staaten auf 

in der Schweiz bisher nicht diskutierte, 

hochinteressante Ansätze zur Regulierung 

gestossen. Wir haben aber auch viel über 

die Risiken der Koexistenz gelernt. Sind 

also auf Probleme gestossen, die wegen 

des Moratoriums in der Schweiz noch 

nicht aufgetaucht sind. Solche rechtliche 

oder wirtschaftliche neue Perspektiven 

werden wir im Projekt selbstverständlich 

beachten.»
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Ohne schon konkrete Massnahmen zu 

nennen, kann laut dem Forscherteam 

doch gesagt werden, dass wohl Ergänzun-

gen im Gentechnikgesetz notwendig wer-

den, und dass einige geltende Regelungen 

optimiert werden müssen. Zum Beispiel 

die unterschiedlichen Schwellenwerte zur 

Deklaration des GVO-Gehalts, der aktuell 

bei 0,9 Prozent, für Bio-Produkte aber bei 

bloss 0,1 Prozent liegt. ◆
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Nutzen und Risiken der Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen
Nationales Forschungsprogramm NFP 59

vermutlich für den Anbau zur Verfügung 

stehen werden und welche Eigenschaften 

diese haben. Dann haben wir modellhafte 

Szenarien mit und ohne GV-Pflanzen 

entwickelt. Einerseits für eine intensive 

Fruchtfolge von Getreide und Hackfrüch-

ten, anderseits für eine Obstanlage mit 

Äpfeln und Birnen. Und beides jeweils 

einmal nach den Richtlinien des Bioland-

baus, und einmal nach den Normen der 

integrierten Produktion (IP).»

	 Auf den ersten Blick mag erstaunen, 

dass in diesen Szenarien auch die Kombi-

nation von GV und Bio auftaucht. Bernhard 

Speiser erklärt dies so: «Die Richtlinien des 

Biolandbaus schliessen GV kategorisch aus, 

und die Schweizer Konsumenten würden 

wohl kaum Bioprodukte aus GV-Pflanzen 

akzeptieren. Jedoch könnte aus rein agro-

nomischer Sicht eine schädlingsresistente 

GV-Pflanze tatsächlich dem Biolandbau 

Vorteile bringen. Eine herbizidtolerante 

GV-Pflanze hingegen wäre nutzlos, denn 

der Biolandbau verwendet keine Herbizide.» 

In die Szenarien fliessen auch praxisnahe 

Aspekte ein, zum Beispiel der Einfluss 

von GV-Pflanzen auf die Fruchtfolge, den 

Maschinenbedarf, die Arbeitsbelastung 

und die Rentabilität für die Bauern. Alles 

in allem wird so ein Gesamtbild entstehen, 

das die Nachhaltigkeit, den Nutzen und die 

Risiken von GV-Pflanzen in verschiede-

nen landwirtschaftlichen Anbausystemen 

beschreibt. Das gesamte Verfahren wird 

begleitet von einer Website, auf der alle 

Berichte aufgeführt sind. Angemeldete 

Benutzer können hier die Zwischen- und 

Schlussresultate öffentlich kommentie-

ren. Diese Internetplattform soll sichtbar 

machen, wo sich die Sachverständigen 

einig sind, wo nicht, und wo noch Wissens-

lücken bestehen. Bernhard Speiser betont 

aber, dass die Diskussionen sich auf Fra-

gen im Zusammenhang mit diesem Pro-

jekt beschränken, denn «eine allgemeine 

Diskussion pro und kontra Gentechnik 

sprengt unseren Rahmen.» ◆
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Gentechnologie und nachhaltige Landwirtschaft – geht das?

Wie würde sich die Zulassung von gentech-

nisch veränderten Pflanzen in der Schweiz 

auf die landwirtschaftlichen Produktions-

systeme auswirken? Noch ist wenig dazu 

bekannt. Unklar ist zum Beispiel, welche 

längerfristigen Veränderungen dies für 

den Fruchtfolgewechsel hätte, oder was die 

wirtschaftlichen Folgen wären.

	 Der Nutzen wie auch die Risiken von 

 GV-Nutzpflanzen werden heute meist 

noch isoliert für einzelne Sorten abgeklärt. 

«Ein landwirtschaftliches Produktionssys-

tem ist jedoch mehr als die Summe seiner 

einzelnen Teile, und alle Komponenten 

eines Anbausystems – einschliesslich der 

gewählten Sorten – müssen aufeinander 

abgestimmt sein», betont Bernhard Spei-

ser aus dem Forscherteam. «Zu beachten 

ist auch, dass landwirtschaftliche Anbau-

systeme regional angepasst sind, und 

dass deshalb Ergebnisse aus einer Region 

nicht eins zu eins auf die gesamte Schweiz 

übertragbar sind.»

Technologiefolgenabschätzung

Ziel des Projekts ist deshalb, eine breit 

abgestützte Technologiefolgenabschätzung 

bereitzustellen. Dazu werden Szenarien 

für integrierte und biologische Anbausys-

teme mit und ohne GV-Nutzpflanzen ent-

wickelt und miteinander verglichen. Die 

dazu erforderlichen Grundlagen werden 

von vier spezialisierten Expertenteams –

«GV-Nutzpflanzen», «Schweizer Anbau-

systeme», «Risikobeurteilung und Agrar-

ökologie», «Ökonomie» – in separaten 

Workshops erarbeitet. «In einem ersten 

Schritt», erklärt Bernhard Speiser, «haben 

wir eine Übersicht erstellt, welche GV-

Nutzpflanzen in den nächsten zehn Jahren 

In einem theoretischen Vergleich verschiedener landwirtschaftlicher 

Produktionssysteme suchen Experten Antworten auf die Frage, inwieweit 

transgene Pflanzen für eine nachhaltige Schweizer Landwirtschaft von 

Nutzen sein können und welche Risiken sie bergen. 
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Biologischer Anbau IP-Anbau

Ackerbau

mit GVP mit GVP

AckerbauObstbau

ohne GVP ohne GVP

Obstbau

mit GVP mit GVPohne GVP ohne GVP

Verschiedene Zukunftsszenarien: Um die Auswirkungen des Anbaus von GVP zu 
ermitteln, werden verschiedene Parameter miteinander kombiniert.




